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veröffentlicht von Rechtsanwalt Jan Lennart Müller

BMJV: Gutscheine statt Rückerstattung bei
Freizeitveranstaltungen

Die Bundesregierung hat heute die von der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz
vorgelegte Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht beschlossen. Die Koalitionsfraktionen haben
nunmehr die Möglichkeit, den Gesetzentwurf aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringen.
Die Formulierungshilfe wurde auf Wunsch der für Veranstaltungen zuständigen Ressorts BKM, BMI und
BMBF vom BMJV erstellt.

Die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Christine Lambrecht, erklärt:

“

”

"Derzeit muss ein Großteil der geplanten Veranstaltungen wie Konzerte oder
Sportereignisse abgesagt werden und Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen.
Veranstalter und Betreiber sind mit einer Vielzahl von Rückforderungen konfrontiert und
geraten zunehmend in Liquiditätsengpässe. Hierdurch gerät eine ganze Branche mit vielen
tausend Arbeitsplätzen in Existenznot und droht nicht wiedergutzumachenden Schaden zu
nehmen. Die Vielfalt der Kultur- und Freizeitangebote in unserem Land ist dadurch
ernsthaft bedroht. Für Verbraucherinnen und Verbraucher steigt gleichzeitig die Gefahr,
dass sie bei einer Pleitewelle mit leeren Händen dastehen. Beides müssen wir verhindern.
Aus diesem Grunde wollen wir ermöglichen, dass Freizeitveranstalter und Betreiber von
Freizeiteinrichtungen anstelle von Erstattungen gleichwertige Gutscheine ausstellen
können. Werden die Gutscheine bis Ende nächsten Jahres nicht eingelöst, wird der volle
Wert erstattet. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern geht somit nichts verloren. Für
Menschen, die jetzt dringend die Erstattungen benötigen, weil sie sonst ihren
Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können, wird es eine Härtefalllösung geben. Durch
diese Regelung erreichen wir in der derzeitigen Ausnahmesituation einen fairen
Interessenausgleich ohne unnötige Härten."

Die heute vom Kabinett beschlossene Formulierungshilfe enthält einen Gesetzentwurf, der Regelungen
zum Schutz von Veranstaltern von Musik-, Kultur-, Sport-, oder sonstigen Freizeitveranstaltungen und
von Betreibern von Freizeiteirichtungen wie Museen, Schwimmbäder oder Sportstudios vor dem
wirtschaftlichen Aus vorsieht. Gleichzeitig werden Verbraucherinnen und Verbraucher davor geschützt,
dass ihre Erstattungsansprüche durch Insolvenzen wirtschaftlich wertlos würden.

Nach geltendem Recht können die Inhaberinnen und Inhaber von Eintrittskarten oder Saison- und
Jahreskarten eine Erstattung ihrer bereits gezahlten Eintrittsgelder von dem jeweiligen Veranstalter
oder Betreiber einer Freizeiteinrichtung verlangen, wenn aufgrund der COVID-19-Pandemie eine
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Veranstaltung wie ein Konzert oder eine Sportveranstaltung nicht stattfinden konnte oder eine
Freizeiteinrichtung geschlossen werden musste. Veranstalter und Freizeiteinrichtungen haben infolge
der Krise kaum neue Einnahmen. Müssten sie nun kurzfristig die Eintrittspreise für sämtliche
abgesagten Veranstaltungen erstatten, wären viele von ihnen in ihrer Existenz bedroht.

Eine Insolvenzwelle hätte zur Folge, dass die Inhaberinnen und Inhaber von Eintrittskarten oder
Nutzungsberechtigungen keine Rückerstattung erhalten würden. Diese Folgen sollen mit dem
vorliegenden Entwurf möglichst verhindert werden.

Veranstalter sollen berechtigt sein, der Inhaberin oder dem Inhaber einer Eintrittskarte statt der
Erstattung des Eintrittspreises einen Gutschein in Höhe des Eintrittspreises auszustellen. Dieser
Wertgutschein kann dann entweder für die Nachholveranstaltung oder alternativ für eine andere
Veranstaltung des Veranstalters eingelöst werden. Entsprechend wird dem Betreiber einer
Freizeiteinrichtung das Recht gegeben, der oder dem Nutzungsberechtigten einen Gutschein zu
übergeben, der dem Wert des nicht genutzten Teils der Berechtigung wie einer Jahreskarte entspricht.

Die Inhaberin oder der Inhaber eines solchen Gutscheins soll jedoch die Auszahlung des
Gutscheinwertes verlangen können, wenn die Annahme eines Gutscheins für sie oder ihn aufgrund der
persönlichen Lebensverhältnisse unzumutbar ist oder wenn der Gutschein nicht bis zum 31. Dezember
2021 eingelöst wird. In letzterem Fall entspricht der Gutschein einer bloßen Stundung des
Erstattungsanspruchs.

Die heute beschlossene Formulierungshilfe geht auf einen Beschluss des sogenannten Corona-
Kabinetts vom 2. April 2020 zurück. Die Bundesregierung hatte in dieser Sitzung zusätzlich beschlossen,
an die EU-Kommission heranzutreten, um vergleichbare Gutscheinlösungen bei Pauschalreisen und
Flugtickets zu ermöglichen. Die Ressorts BMJV, BMWi und BMF haben ein gemeinsames Schreiben zu
Pauschalreisen an den zuständigen Kommissar Reynders (DG Just) auf den Weg gebracht. Ein
gemeinsames Schreiben der Ressorts BMJV, BMWi und BMVI zu Flugreisen wird über die zuständige
Kommissarin Valean (DG Move) an die Kommission gerichtet.

Die heute beschlossene Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht ist hier abrufbar.

Quelle: [Pressemitteilung | Datum8. April 2020 | ThemaCorona]
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